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7. Herausgabe von Instruktionen für die Fahrweise 
des Elektroenergieverbundsystems der Deutschen 
Demokratischen Republik

8. Aufstellung, " Abstimmung und Bestätigung von 
operativen Tages-, Wochen- und Monatsbilanzen für 
Elektroenergie (Leistung und Arbeit)

9. Festlegung und Aufruf von Versorgungsstufen für 
die im Stufensystem erfaßten Betriebe

10. Ausarbeitung von Aufgabenstellungen und Verfah
ren zur Verbesserung der Steuerung und Regelung 
des Elektroenergieverbundsystems der Deutschen 
Demokratischen Republik.

(3) Die Bereichs- und Industrielastverteiler haben für 
ihren Verantwortungsbereich, der ein Teilsystem oder 
mehrere Teilsysteme des Elektroenergieverbundsystems 
mit einer Spannung 2 110 kV umfaßt, insbesondere fol
gende Aufgaben:

1. Steuerung und Überwachung der Teilsysteme und 
Erzielung des höchstmöglichen volkswirtschaft
lichen Nutzens bei der operativen Steuerung der 
Elektroenergieerzeugungs- und -fortleitungsanlagen

2. Festlegung des Schaltzustandes und Einflußnahme 
auf die Einstellung der Schutz- und Regeleinrich
tungen für Anlagen in den Netzen mit einer Span
nung & HO kV

3. Genehmigung operativer Außer- und Inbetrieb
nahmen von Hauptausrüstungen der Elektroener
gieerzeugungs- und -fortleitungsanlagen

4. Erfassung und Weitermeldung von Vorkommnis
sen in allen Elektroenergieerzeugungs- und -fort
leitungsanlagen entsprechend der gültigen Melde
ordnung

5. Herausgabe von Instruktionen für die Fahrweise 
der Teilsysteme

6. Aufstellung und Abstimmung von operativen Ta
ges-, Wochen- und Monatsbilanzen.

§3

(1) Der Hauptlastverteiler hat das Recht und die 
Pflicht,

1. zur Verhinderung von Netzüberlastungen, zur Fre
quenz- und Spannungshaltung sowie zur Beseiti
gung von Störungen die Normalschaltzustände der 
Netze und die Fahrweise der Kraftwerke zu än
dern sowie Abnahmebeschränkungen auf der 
Grundlage des Stufensystems oder Gefahrenabschal
tungen anzuweisen

2. notwendige Veränderungen der planmäßig vorge
sehenen Außer- und Inbetriebnahmen von Elektro
energieerzeugungs- und -fortleitungsanlagen mit 
den Betreibern zu vereinbaren und in dringenden 
Fällen zur Gewährleistung der Versorgungssicher
heit anzuweisen

3. das Betriebspersonal der Kraft- und Umspann
werke in Abstimmung mit den Leitern der Betriebe 
in Fragen der Fahrweise anzuleiten

4. die Einhaltung der im Rahmen des Stufensystems 
vorgegebenen Leistungslimite bei den operativ ge
steuerten Abnehmern zu kontrollieren sowie die 
energiewirtschaftlichen und ökonomischen Auswir
kungen zu analysieren

5. Vorschläge für die Veränderung der Elektroener
gieversorgung bei besonderen Situationen auszu
arbeiten und von den Betreibern die Festlegung 
von Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Stö
rungen in Elektroenergieerzeugungs- und -fortlei
tungsanlagen zu verlangen.

(2) Die Bereichs- und Industrielastverteiler haben in 
ihrem Verantwortungsbereich die Rechte und die Pflich
ten entsprechend Abs. 1. Sie haben außerdem das Recht 
und die Pflicht, Kontrollen über die Elinhaltung der 
vorgegebenen Leistungslimite bei den im Stufensystem 
erfaßten sonstigen Abnehmern durchzuführen sowie die 
energiewirtschaftlichen und ökonomischen Auswirkun
gen zu analysieren.

§4

(1) Der Hauptlastverteiler ist im Rahmen dieser An
ordnung gegenüber den Bereichs- und Industrielastver
teilern anleitungs- und weisungsberechtigt.

(2) Der Hauptlastverteiler oder sein Beauftragter er
teilt die operativen Weisungen den Diensthabenden der 
Bereichs- und Industrielastverteilungen und der zum 
Schaltbefehlsbereich der Hauptlastverteilung gehören
den Kraft- und Umspannwerke sowie an das verant
wortliche Betriebspersonal der Abnehmer. In dringen
den Fällen können den Diensthabenden im Schalt
befehlsbereich der Bereichs- und Industrielastverteilun
gen unmittelbar operative Weisungen erteilt werden. 
Die Bereichs- und Industrielastverteiler sind nachträg
lich zu verständigen.

(3) Die Bereichs- und Industrielastverteiler oder de
ren Beauftragte erteilen die operativen Weisungen an 
die Diensthabenden des Schaltbefehlsbereiches der Be
reichs- und Industrielastverteilungen sowie an das ver
antwortliche Betriebspersonal der Abnehmer.

(4) Die Diensthabenden sind verpflichtet, unverzüglich 
die Weisungen auszuführen, sofern nicht dadurch die 
Sicherheit der Werktätigen oder der Ausrüstungen ge
fährdet wird. Muß aus vorgenannten Gründen die Aus
führung der Weisung unterbleiben, ist der Weisungs
erteilende unverzüglich zu unterrichten.

(5) Weisungen in Fragen der Lastverteilung dürfen 
nur von dem nach den Absätzen 1 bis 4 befugten 
Personal erteilt bzw. entgegengenommen werden. In 
den Lastverteilungen, Netzbefehlsstellen, Kraft- und


